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Vorlage an den Landrat 2017-325

Bericht zum Postulat 2016-141 von Peter Riebli, SVP-Fraktion: «Zumutbarkeit des Schulwe-
ges»

vom 5. September 2017

1. Text des Postulats

Am 19. Mai 2016 reichte Peter Riebli, SVP-Fraktion, die Motion 2016/141 «Zumutbarkeit des 
Schulweges» ein. Sie wurde am 3. November 2016 als Postulat überwiesen:

„Durch die demografische Entwicklung und diversen Reformen im Primarschulwesen u.a. im Zu-
sammenhang mit Harmos, sahen und sehen sich namentlich kleinere Gemeinden im ländlichen 
Baselbiet gezwungen, Primarkreisschulen zu gründen. So sind in den letzten Jahren schon eine 
ganze Reihe solcher Kreisschulen entstanden, die inzwischen eine hohe schulische Akzeptanz bei 
den meisten Betroffenen erreicht haben.
Eine Frage, die immer wieder zu Unmut bis hin zu Bundesgerichtsentscheiden sorgt, ist die Zu-
mutbarkeit des - durch die zentralen Kreischulhäuser - in vielen Fällen länger gewordenen Schul-
weges (auf dessen Zumutbarkeit alle Schülerinnen und Schüler gemäss § 19 BV, SR 101 einen 
verfassungmässigen Anspruch haben) und einer allfälligen Kostenabgeltung bei unzumutbar lan-
gen Schulwegen.
In verschiedenen Kantonen ist die Zumutbarkeit des Schulweges und eine allfällige Entschädigung 
bei Unzumutbarkeit verbindlich geregelt; nicht so in Baselland.
Nach der regierungsrätlichen Praxis im Kanton Baselland hängt die Zumutbarkeit des Schulweges 
unter Berücksichtigung von § 9 und § 62 Abs. 2 BV von der Persönlichkeit des Kindes, der Länge 
des zurückzulegenden Weges sowie dessen Gefährlichkeit ab. Für diese drei Bewertungskriterien 
gibt es inzwischen eine ganze Reihe einschlägiger Gerichtsurteile.
Im Urteil des Kantonsgerichts vom 11. Februar 2015 wurden die nachfolgenden Punkte für die 
Gefährlichkeit des Schulweges definiert: Strassen ohne Trottoir, enge Strassenführung, unüber-
sichtliche Kurven und Angrenzung an Waldrand. Alles Kriterien, die wohl auf die Mehrzahl der 
Strassen in den ländlichen Gemeinden zutreffen.
Gemäss einem Bundesgerichtsentscheid vom 12. Februar 2016 (2C_414/2015) der II. öffentlich-
rechtlichen Abteilung muss die betroffene Gemeinde (hier Eptingen, BL) über die Kostenübernah-
me bei einem unzumutbaren Schulweg entscheiden und diese Kosten solange tragen, bis sie 
durch geeignete Massnahmen einen zumutbaren Schulweg anbieten kann. Geeignete Massnah-
men im Bereich von Kantonsstrassen, die z. Bsp. kein Trottoir aufweisen, liegen aber nicht im Ein-
flussbereich der Gemeinde.
Die Frage, wie eine Entschädigung für denjenigen Teil des Schulwegs, der unzumutbar ist, zu be-
rechnen und festzulegen ist, lässt das BG offen. In unserem Kanton bestehen keine gesetzlichen 
Richtlinien oder Vorgaben.
In unserem Kanton sind deshalb sowohl die Frage der Zumutbarkeit als auch die Frage der Ent-
schädigung gesetzlich zu regeln.

Der Regierungsrat wird beauftragt:
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 Verbindliche gesetzliche Richtlinien für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Schulweges 
unter Berücksichtigung des gesunden Menschenverstandes und der Verhältnismässigkeit 
altersabhängig festzulegen und Richtlinien für die Entschädigung von unzumutbaren 
Schulwegen unter spezieller Berücksichtigung der ländlichen Gebiete zu erarbeiten. Dabei 
sind auch allfällige Massnahmen an Kantonsstrassen zu berücksichtigen

2. Stellungnahme des Regierungsrates

Zumutbarkeit des Schulwegs
Der in der Bundesverfassung verankerte Anspruch auf einen ausreichenden und unentgeltlichen 
Grundschulunterricht (vgl. Artikel 19 und 62 Bundesverfassung, SR 101) beinhaltet nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichts auch den Anspruch, dass jede Schülerin und jeder Schüler 
die Schule selbständig auf einem ihr oder ihm zumutbaren Schulweg erreichen kann. Bei der „Zu-
mutbarkeit“ handelt es sich um einen unbestimmten und auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff. 
Offene Normen wie unbestimmte Rechtsbegriffe sollen daher den (Verwaltungs-)Behörden ermög-
lichen, die konkreten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Mül-
ler/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Auflage, 2016, Rz 391). Der Regierungsrat 
anerkennt das Bedürfnis der Schulen und Gemeinden um Hilfestellungen bei der Auslegung die-
ses Begriffes. Wie so oft sind allgemeine Vorgaben bei der Auslegung solcher unbestimmten 
Rechtsbegriffe aber nur schwer möglich. Unbestimmte Rechtsbegriffe werden verwendet, weil das 
Gesetz nicht alle konkreten Fragen, die sich einmal stellen werden, voraussehen kann. Diese Pro-
blematik stellt sich nicht nur beim Erlass eines Gesetzes oder einer Verordnung, sondern, in abge-
schwächter Form, auch bei Richtlinien.

Kriterien für die Zumutbarkeit
Die Frage der Zumutbarkeit des Schulweges beruht im Wesentlichen auf drei massgeblichen Krite-
rien:
- der Person der Schülerin oder des Schülers
- die Art des Schulweges (Länge, Höhenunterschied, Zustand)
- die Gefährlichkeit des Weges.
Diese drei Kriterien sind gesamtheitlich zu betrachten und allgemeinverbindliche Regeln sind nur 
beschränkt sinnvoll. Möglich ist es allerdings, Erkenntnisse aus der Rechtsprechung soweit zu-
sammenzustellen, dass sie allgemeine Hinweise geben können, wie der Begriff der Zumutbarkeit 
auszulegen ist. Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion hat im über die Website des Kantons all-
gemein zugänglichen Handbuch für die Schulräte und Schulleitungen eine Zusammenstellung sol-
cher Erkenntnisse vorgenommen (vgl.  https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktio-
nen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/regelprozesse-steuerung/paedagogische-
organisation-tagesstrukturen/schulweg). Dieser Eintrag wird bei entsprechenden neuen Erkennt-
nissen laufend angepasst werden. 

Richtlinien für die Entschädigung von unzumutbaren Schulwegen:
Auch hier gilt, dass die Massnahmen bei einem unzumutbaren Schulweg im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung der besonderen örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden müssen. Im einen Fall 
kann beispielsweise die Installation eines Lichtsignals die angemessene Lösung sein, in einem 
anderen Fall die Abstimmung der Schulzeiten auf die Fahrzeiten des öffentlichen Verkehrs oder 
umgekehrt. Verbindliche Vorgaben sind auch hier nicht zweckmässig, zumal solche im Bereich der 
kommunalen Schulen einen Eingriff in die Gemeindeautonomie darstellen könnten. Die Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion hat im erwähnten Eintrag im Handbuch für die Schulräte und Schullei-
tungen, in Absprache mit dem Tiefbauamt und der Polizei Basel-Landschaft, verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten bei unzumutbaren Schulwegen aufgelistet. Der Regierungsrat ist der Ansicht, 
dass dem Anliegen der Schulen und Gemeinden mit diesem Eintrag Rechnung getragen wird.
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3. Beschluss

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, das Pos-
tulat 2016-141 „Zumutbarkeit des Schulweges“ abzuschreiben.

Liestal, 5. September 2017

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin:

Sabine Pegoraro

Der Landschreiber:

Peter Vetter

Beilage
- Auszug aus dem Handbuch für die Schulräte und Schulleitungen 
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